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ÖSTERREICHS 
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Ihr Zeichen/Schreiben vom: Unser Zeichen: 

S-l.91,/Sch 

J)urchwahL: 

478 

B�ef·r: Entwurr eines Bundesgesetzes , mi t dem das 

5tudienrdrderungsgesetz 1992 ge�ndert wird 

Die Pr�sidentenkonrerenz der Landwirtschartskammern oster -

reichs beehrt sich, dem Pr�sidium des Nationalrates die 

beiliegenden 25 Abschrirten ihrer 5teLLungnahme zum o. a. 

Entwurf' mit der Bitte um Kenntnisnahme zu überreichen. 

Für den GeneraLsekret�r: 

gez. Dr. Noszek 

25 BeiLage!] 
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PRÄSIDENTENKONFERENZ 
DER LANDWIRTSCHAFTSKAMMERN 
ÖSTERREICHS 

R B 5 e H R  I F T 

Rn das 

Bundesministerium für 

Wissenschaft und Forschung 

ffinoritenplatz 5 

1014 Wien 

Ihr Zeichen/Schreiben vom: 

GZ 68. lS9/9-I/7/94 21.2.1994 

Wien; am 21.J. 1994 

Unser Zeichen: 

5-294/N 

Durchwahl : 

479 

Betreff: Entwurf eines Bundesgesetzes/ mit dem das 5tudien

fdrderungsgesetz 1992 ge�ndert wird 

Die Pr�sidentenkont-erenz der Landwirtschaftskammern dster-

reichs beehrt sich., dem Bundesministerium für Wissenschaft 

und Forschung zum vorliegenden Entwurf eines Bundesgesetze5; 

mit dem das 5tudienfdrderungsgesetz 1992 ge�ndert wird� 

folgende SteLlungnahme zu übermitteln: 

Rus Rnlaß der Begutachtung verweist die Pr�sidentenkonferenz 

neuerlich auf den in § '10 des Gesetzes normierten Pauscha-

Lierungszuschlag für Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft 

in der Hdhe von 10 .!); des Einheitswertes des land- und forst-

wirtschat-tLichen Vermdgens und stell t festJ da/3 dieser Zu

schlag sachLich nicht gerechtfertigt ist. 

In Ziffer 1 des § 10 wird generell für Einkünfte aus Land

und Forstwirtschaft ein '10 ·%;iger Zuschlag zur Erhöhung der 

Einkünfte vorgesehen. In Ziffer 2 dieser Bestimmung werden 

weitere 10 % des Einheitswertes des land- und forstwirt

schaftlichen Vermögens den Einkünften aus Land- und Forst

wirtschaft zugeschlagenJ wenn keine Veranlagung erfolgt. 
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Aurgrund der schLechten Einkommenssituation der Land- und 

rorstwirtschartLichen BetriebeJ die noch dazu aLs FoLge 

des gepLanten EU-Beitrittes verst.! irkt wird) soLLte ein 

'JO��'iger Zuschl.ag gestrichen werden. 

Die Pr�sidentenkonrerenz schL�gt daher vorJ daß § 10 Zir. 1 

auf-gehoben wird und § 'JO Zir.2 Lautet: " 1. bei Einkünrten 

aus Land- und ForstwirtschartJ rür die keine VeranLagung 

erroLgt, '10 % des Einheitswertes des Land- und rorstwirt

schartlichen VermdgensJ " 

Gegen die iJbrigen Bestimmungen des Entwurres bes tehen keine 

Einwendungen. 

25 Rusrertigungen dieser 5teLLungnahme werden wunschgem�ß 

dem Pr�sidium des NationaLrates übermitteLt. 

Der Pr�sident: 

gez. NR 5chwarzbdck 

Der GeneraLsekret�r: 

gez. DipL. Ing.Dr. Fahrnberger 
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